
3. JAHRGANG2. JAHRGANG 4. JAHRGANG1. JAHRGANG 5. JAHRGANG
PFLICHT-
PRAKTIKUM

Positiver Abschluss einer
4. Klasse AHS oder HS (1. LG)
oder 9. Schulstufe (poly-
technische oder Fachschule)   

Positiver Abschluss einer 
HS 2. LG schlechter als 
"gut" oder 3. LG

AUFNAHMEPRÜFUNG

AUFNAHMEVERFAHREN
(REIHUNG)

AbsolventInnen einer 
landwirtschaftlichen 
mittleren oder einer 
höheren Schule 

AbsolventInnen 
einer AHS oder 
BHS mit
Reifeprüfung

REIFE- UND 
DIPLOMPRÜFUNG

PRAXIS (3 JAHRE)

Ingenieur (Ing.)

PFLICHT-
PRAKTIKUM

PFLICHT-
PRAKTIKUM

PFLICHT-
PRAKTIKUM

Berechtigungen (Land- und forstwirtschaftlichs Berufsausbildungsgesetz, Gewerbeordnung)

Pflichtschulabschluss

Univeritäts
berechtigung


